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Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie;  

Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie;  

Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an 

sie;  

Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns 

an sie;  

Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie;  

Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie;  

Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen erinnern wir uns an sie;  

Wenn wir Freude erleben, die wir so gern teilen würden erinnern wir uns an sie;  

So lange wir leben, werden sie auch leben, denn sie sind nun ein Teil von uns, 

wenn wir uns an sie erinnern.  

Aus den Toren des Gebets Reformiertes jüdisches Gebetbuch 
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(1)  Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an   
 Grabstätten (einschließlich Friedhofsunterhaltungs-
 gebühren)  

(2)  Verwaltungsgebühren  

(3)  Gebühr für die Bestattung  

(4)  Sonstige Gebühren  

(5)  Gebühren für Ausgrabungen  
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Kirchengemeinde Kollmar-Neuendorf  
Große Kirchreihe 7 

Kollmar 
Tel.:  
Fax:  

Email: buero@kirche-kollmar-neuendorf.de 

Friedhofswart  

Tel.:  

Email: friedhof.kollmar.neuendorf@googlemail.com 

Die Satzung wurde erstellt von: T. Imme und F. Petrusch  Fotos: S. Zwierlein 
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